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Ein wohl nie an Aktualität verlierendes Thema ist der Schutz der 
Persönlichkeit vor den Medien. So brachte schon 1913, lange Zeit vor 
Anerkennung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Friedrich Mann seine 
Empörung über die Verletzung seiner Persönlichkeit und Ehre sowie der 
Familienehre1 zum Ausdruck, indem er öffentlich vor der Lektüre des 1901 
erschienenen Erstlingsromans seines Neffen Thomas Mann „Die Budden-
brooks" warnte: „Wenn der Verfasser der ,Buddenbocks' [sie!] in karikie-
render Weise seine allernächsten Verwandten in den Schmutz zieht und 
deren Lebensschicksale eklatant preisgibt, so wird jeder rechtdenkende 
Mensch finden, dass dieses verwerflich ist. Ein trauriger Vogel, der sein 
eignes Nest beschmutzt."2 Der Onkel war erkennbares Vorbild für die 
Romanfigur Christian Buddenbrook, einen Hypochonder mit Höckernase 
und krummen Beinen. 

Dieses Werk ist in dreißig Sprachen übersetzt worden, wird auch im 
Ausland verkauft und gelesen, so dass sich für den Schutz der Persön-
lichkeit des Friedrich Mann die Frage nach dem anwendbaren Recht für 
einen Unterlassungsanspruch stellen kann. 

A. Abgrenzung der Fragestellung 

Da Friedrich Mann bereits verstorben ist, sei an dieser Stelle darauf hinge-
wiesen, dass der postmortale Persönlichkeitsrechtsschutz und dessen kolli-
sionsrechtliche Behandlung aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht 
Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind3. 

Auch wird allein der Rechtsschutz gegen das Verbreitungsmedium 
Presse untersucht, die Medien Rundfunk, also Radio und Fernsehen, sowie 

1 Diese ist kein geschütztes Rechtsgut in Deutschland, anders in Frankreich, s. S. 88. 
2 Abgedruckt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 20.10.2001. 
3 S. zum deutschen Sachrecht: BVerfGE 30, 173 (194, 196) - Mephisto; BGHZ 50, 133 
(135 ff.) - Mephisto; BGHZ 107, 384 (389 ff.) - Emil Nolde; BGHZ 143, 214 (220 ff.) -
Marlene Dietrich; Heldrich in FS Lange, 1970, 163-178; Ehlers/Baumann, ZVglRWiss 
77 (1978), 241 (279 ff.); Gleichauf, Postmortales Persönlichkeitsrecht im IPR, 1999. S. 
zum französischen Recht: TGI Paris D 1977, J, 83-84 - Jean Gabin; TGI Paris JCP 1997, 
II, 22845, S. 240-242 - Mitterand; Talion in Encycl. Dalloz Civil, Personnalité, 1996 (F), 
Rz. 141, 163 ff.; Gleichauf, Postmortales Persönlichkeitsrecht im IPR, 1999. 
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Internet4 bleiben außer Betracht, weil gerade bei der grenzüberschreitenden 
Informationsverbreitung und ihrer Unterlassung die Körperlichkeit des 
Mediums eine eigene Rolle spielt. Unter den gedruckten Erzeugnissen von 
Presseunternehmen sind nicht nur periodisch erscheinende Werke wie 
Zeitungen und Zeitschriften zu verstehen, sondern auch, wie das Eingangs-
beispiel verdeutlicht, sonstiges Druckwerk wie Bücher5. 

Der Persönlichkeitsrechtsschutz von juristischen Personen6 bleibt 
ebenso unberücksichtigt wie derjenige von Gewerbetreibenden, es geht 
allein um die natürliche Person. 

B. Bedeutung des Unterlassungsanspruchs 

Von den verschiedenen Rechten, die einer Person aufgrund der Verletzung 
ihrer Persönlichkeit zustehen können, wird schwerpunktmäßig auf den 
Unterlassungsanspruch eingegangen. Dies liegt an der besonderen Schutz-
bedürftigkeit sowohl des Opfers als auch des (potentiellen) Verletzers: 

Auf der einen Seite ist der Unterlassungsanspruch der einzige Anspruch, 
der vorbeugend geltend gemacht werden kann. Der vorbeugende Rechts-
schutz spielt gerade für den Schutz des immateriellen Rechtsguts der 
Persönlichkeit eine besondere Rolle. Das Persönlichkeitsrecht ist nicht nur 
leicht, sondern auch besonders nachhaltig verletzbar. Ist es beispielsweise 
in Form der Ehre erst einmal verletzt, so scheint eine Wiederherstellung 
schwerlich möglich: aliquid Semper haeret. Auch eine verbreitete allzu 
intime Information in Text oder Bild kann nicht nachträglich unverbreitet 
und damit ungelesen oder ungesehen gemacht werden. Im Sinne des 
Persönlichkeitsschutzes ist der vorbeugende Unterlassungsanspruch daher 
von großer Bedeutung. 

Auf der anderen Seite greift dieser in besonderem Maße in die Presse-
und Meinungsfreiheit ein. Durch ihn wird das Presseerzeugnis, noch bevor 
es gelesen werden kann, aus dem Verkehr gezogen, was einer verbotenen 
staatlichen Zensur nach Art. 5 Abs. 1 S. 3 GG ähnelt. Gerade im tages-
aktuellen Pressewesen ist der Zeitpunkt der Informationsverbreitung 
bedeutend. Eine gegebenenfalls in höherer Instanz erfolgende Aufhebung 
der Unterlassungsverfügung ist daher für die Informationsverbreitung ohne 

4 S. dazu: Spindler, ZUM 1996, 533-563; von Hinden, Persönlichkeitsverletzungen im 
Internet, 1999; Mankowski, RabelsZ 63 (1999), 203-294; Kristin, Deliktsstatut bei Per-
sönlichkeitsrechtsverletzungen über Internet, 2001; Lurger in FS MPI für Privatrecht, 
2001 ,479-501 . 
5 Bullinger in M. Löffler-Presserecht, 4. Aufl. 1997, Einl. Rz. 1. 
6 S. dazu Leßmann, AcP 170 (1970), 266-294; Kraft in FS Hubmann, 1985, 201-219; 
Wenzel, Wort- und Bildberichterstattung, 4. Aufl. 1994, Rz. 5.105 ff.; Quante, Persön-
lichkeitsrecht juristischer Personen, 1999. 
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großen Wert, da zu einem späteren Zeitpunkt die Information nicht mehr 
von Interesse ist. Wegen des somit praktischen Wegfalls der Instanzen ist 
den Presseunternehmen an einer Beschränkung des - zumal vorläufigen -
Unterlassungsanspruchs gelegen. 

C. Kollisionsrechtliche Bedeutung 

Persönlichkeitsrechtsschutz gegen Presseunternehmen kollisionsrechtlich 
zu beurteilen, ist von stetiger Praxisrelevanz. Nicht nur Romane der Welt-
literatur werden in vielen Ländern der Erde gelesen, auch Zeitschriften und 
sogar Tageszeitungen finden kontinenteumspannende Verbreitung. Zudem 
steigt die Nachfrage nach ausländischer Presse weiterhin an, da die 
Mobilität der Menschen zunimmt, ohne dass jene jedoch auf die heimische 
Presse im Ausland verzichten möchten. Die grenzüberschreitende Persön-
lichkeitsrechtsverletzung durch Presseunternehmen ist also keine Beson-
derheit - auch wenn die Rechtsprechung ein anderes Bild widerzuspiegeln 
scheint. 

Die kollisionsrechtliche Beurteilung ist aber noch aus einem anderen 
Grund bedeutsam: Zwar ist der Schutz der Persönlichkeit als solcher in 
vielen Staaten anerkannt, doch das Institut des Unterlassungsanspruchs ist 
dabei ebenso uneinheitlich ausgestaltet wie das letztlich für den Schutz 
ausschlaggebende Ergebnis der Abwägung gegen die Kommunikations-
freiheiten. Somit ist der Schutzumfang national unterschiedlich, wodurch 
die Frage, welche Rechtsordnung Anwendung findet, an Bedeutung 
gewinnt. Über eine Vereinheitlichung des sachrechtlichen Deliktsrechts -
und damit des Persönlichkeitsschutzes - wird zwar diskutiert, doch ist 
keine Einigung, und schon gar keine weltweite, in Sicht. 

Schließlich ist die kollisionsrechtliche Frage unter dem Blickwinkel 
interessant, dass, seit dem 01.06.1999 in Kraft, erstmalig das bundes-
deutsche Kollisionsrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse kodifi-
ziert wurde7. Es geht bei dieser Untersuchung daher um die Auslegung und 
Anwendung der dabei getroffenen nationalen Regelungen. 

D. Rechtsvergleich 

Neben den deutschen Regelungen werden das Sach-, Kollisions- und Inter-
nationale Zuständigkeitsrecht für presserechtliche Unterlassungsansprüche 

7 „Gesetz zum Internationalen Privatrecht für außervertragliche Schuldverhältnisse und 
Sachen" v. 21.05.1999, BGBl. 1999 I, S. 1026-1028, vom Bundestag am 25.03.1999 be-
schlossen, BR-Drucks. 210/99 v. 09.04.1999. Zur Entstehung des Gesetzes s. R. Wagner, 
IPRax 1999, 210-212. 
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aufgrund von Persönlichkeitsverletzungen8 von Frankreich und der 
Schweiz betrachtet. 

Die französischen Regelungen sind vor allem in zweierlei Hinsicht 
bemerkenswert: zum einen kennt das französische Sachrecht grundsätzlich 
keine Unterlassungsklage, zum anderen ist die von der französischen 
Rechtsprechung entwickelte Regelung der internationalen Zuständigkeit 
vom Europäischen Gerichtshof übernommen worden. 

Die Rechtsordnung der Schweiz ist von praxisrelevantem Interesse, da 
deutsche Presseprodukte dort regelmäßig verkauft werden, der schwei-
zerische Auslandsbezug wegen Überschreitens der Staats-, nicht aber der 
Sprachgrenze die Regel ist. Zudem ist es besonders lohnenswert, das 
Kollisionsrecht der Schweiz zu betrachten, da dort seit 1987 eine eigene 
Regelung für Persönlichkeitsrechtsverletzungen durch Medien besteht, was 
weder in Deutschland noch in Frankreich der Fall ist. 

8 Sofern Staaten die Persönlichkeit nicht mittels eines subjektiven allgemeinen Persön-
lichkeitsrechts schützen, wird der Begriff „Persönlichkeitsrecht" nicht verwendet. 
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Kriterien für eine kollisionsrechtliche Regelung 

Jedes Mal, wenn über eine ausländische Person in einem Presseerzeugnis 
berichtet wird, ein Ausländer ein Presseerzeugnis zur Kenntnis nimmt oder 
das Produkt ins Ausland gelangt, besteht ein Auslandsbezug, der die 
kollisionsrechtliche Frage aufwirft. Das ist die Frage danach, anhand 
welcher der betroffenen nationalen Rechtsordnungen der Sachverhalt zu 
beurteilen ist. Das angerufene Gericht wendet, nachdem es seine 
Zuständigkeit bejaht hat, zur Beantwortung dieser Frage das heimische 
Kollisionsrecht an. 

Ziel der kollisionsrechtlichen Beurteilung ist es seit von Savigny, 
diejenige Rechtsordnung zu bestimmen, die mit dem Sachverhalt den 
engsten Bezug1 hat2. Dieser engste Bezug wird nicht rein räumlich 
bestimmt, sondern es ist das sachlich oder persönlich beste Recht gesucht, 
weil dieses die kulturellen, sozialen und politischen Hintergründe am 
besten berücksichtigen kann3. Dabei werden im Ausgangspunkt alle 
Rechtsordnungen als gleichrangig anerkannt4, auch gegenüber dem Sach-
recht der lex fori ist das Kollisionsrecht grundsätzlich autonom5. Die 
Kollisionsregeln sind insofern Ausdruck internationalprivatrechtlicher 
Gerechtigkeit und werden von kollisionsrechtlichen Interessen, also 
solchen, die abstrakt, da vom materiellen Ergebnis unabhängig, auf 

1 Es ist auch von dem „engsten Zusammenhang" (Art. 15 Abs. 1 IPRG) oder der 
„engsten Verbindung" (Art. 4 Abs. 1 EVÜ; Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 25 ff.) die 
Rede, ohne dass damit inhaltlich etwas anderes gemeint ist. Vgl. Sonnenberger in 
MünchKomm BGB, Bd. 10, 3. Aufl. 1998, Einl. IPR Rz. 13. 
2 Ehricke, EuGRZ 1993, 113 (114); von Hindert, Persönlichkeitsverletzungen im Inter-
net, 1999, S. 15; Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 25; Heldrich in Palandt, 61. Aufl. 
2002, Einl. Art. 3 EGBGB Rz. 1; vgl. von Bar, IPR I, 1987, Rz. 219; vgl. Sonnenberger 
in MünchKomm BGB, Bd. 10, 3. Aufl. 1998, Einl. IPR Rz. 13, 76. 
3 Ehricke, EuGRZ 1993, 113 (114); vgl. Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 114. 
4 Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 1976, S. 43; Schurig, Kollisionsnorm und Sach-
recht, 1981, S. 53 f., 56; Hohloch, Deliktsstatut, 1984, S. 248 f.; von Bar, JZ 1985, 961 
(961, 965 f.); Ehricke, EuGRZ 1993, 113 (114); vgl. Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, 
S. 16. Die Grenze dieser Anerkennung findet im ordre-public-Vorbehalt des Art. 6 
EGBGB ihren deutlichsten Ausdruck. 
5 Von Hein, Günstigkeitsprinzip, 1999, S. 26. 
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Anwendung der Rechtsordnung eines bestimmten Staates gerichtet sind, 
bestimmt6. Das erfolgt grundsätzlich ohne Ansehung der anzuwendenden 
Rechtsordnung oder des materiellrechtlichen Ergebnisses, denn es geht ja 
gerade erst um deren Ermittlung7. 

Kollisionsrechtliche Interessen spielen daher bei der kollisionsrecht-
lichen Regelbildung eine bedeutende Rolle8, wenngleich keine exklusive: 
Um eine kollisionsrechtliche Regelung für Unterlassungsansprüche gegen 
Presseunternehmen zu finden, sind auch die sachrechtlichen Regelungen 
und ihre Wertungen9 zu berücksichtigen. Des Weiteren verlangen die im 
Vergleich zum Kollisionsrecht höherrangigen Rechte Beachtung10. 
Schließlich besteht, da das Kollisionsrecht als lex fori zur Anwendung 
gelangt, ein Zusammenhang mit den Regelungen der internationalen 
Zuständigkeit11. 

A. Kollisionsrechtliche Interessen 

Für die Bestimmung der Rechtsordnung, zu welcher der Sachverhalt den 
engsten Bezug hat, sind die spezifischen kollisionsrechtlichen Interessen 
zu berücksichtigen. Dies hatte Heck12 bereits 1891 gefordert, als er die von 
ihm maßgeblich begründete Interessenjurisprudenz auch auf das Inter-
nationale Privatrecht13 zur Normgewinnung angewendet wissen wollte14: 
Er „glaubt, daß auch auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts nur 

6 Insoweit liegt ein Wandel zur abstrakten Bestimmung des Sitzes des Rechtsverhält-
nisses a priori nach von Savigny vor, Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 115; Krop-
holler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 26. 
7 Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 115 ff.; a.A. Flessner, Interessenjurisprudenz, 
1990, S. 78 ff., der mit dem Kollisionsrecht nicht abstrakt den engsten Bezug zwischen 
Sachverhalt und Rechtsordnung herstellen will, sondern die realen menschlichen Bedürf-
nisse, also die sachrechtlich motivierten Interessen der Beteiligten befriedigen will. 
8 S. sogleich S. 6. 
9 S .S . 19, 81. 
1 0 S .S . 2 3 , 3 1 . 
11 S. S. 30, 284. 
12 Inspiriert von Ihering (Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, 1932, 
S. 32). 
13 Die Bezeichnung „Internationales Privatrecht" ist, da es gerade kein internationales, 
sondern überwiegend nationales Recht ist, missverständlich. Sie wird daher als Terminus 
technicus verstanden und mit Großbuchstaben versehen. So auch Kropholler, IPR, 
4. Aufl. 2001, S. 7 f., insb. Fn. 31. 
14 Heck, ZHR 38 (1891), 305 (306 f.). Wie im Internationalen Privatrecht so sind auch 
bei der Bestimmung der internationalen Zuständigkeit die dabei zugrunde liegenden (an-
deren) Interessen zu berücksichtigen, Heldrich in FS Ficker, 1967, 205 f. Dazu allge-
mein: Heldrich in FS Ficker, 1967, 205-224; Heldrich, Internationale Zuständigkeit, 
1969, S. 102-131. 
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die Methode der Interessenprüfung zum Ziele führt. Die menschlichen 
Interessen werden durch das Gebot einer einzelnen staatlichen Gewalt 
nicht genügend geschützt. Sie bedürfen des internationalen Schutzes, einer 
Verbindung mehrerer Staatsgewalten zu gemeinsamer Wahrung. Die 
Aufgabe des internationalen Privatrechts ist es, diesen Schutz zu 
gewähren". Unter Interessenjurisprudenz sind insoweit neben der Fest-
stellung der Interessen deren Bewertung und Abwägung zu verstehen15. 

Die kollisionsrechtliche Gerechtigkeit bei der Ermittlung einer Rechts-
ordnung ist von der materiellrechtlichen, die ihrerseits auf eine interes-
sengerechte Anwendung derselben gerichtet ist, zunächst zu unterscheiden, 
auch wenn es letztlich um eine einzige gerechte Lösung desselben Sach-
verhaltes geht16 und schließlich auch, wie noch gezeigt wird17, materielle 
Wertungen in das Kollisionsrecht einfließen. Diese Unterscheidung der 
Gerechtigkeiten ist schon deshalb notwendig, da die materiellrechtlichen 
Regelungen und deren Gerechtigkeitsvorstellungen zwar für Inlandsfalle 
angemessen sein dürften, für solche mit Auslandsbezug jedoch grund-
sätzlich nicht geschaffen sind18. Bei Auslandsbezug aber kann eine aus-
ländische Rechtsordnung die sachnähere sein, und es findet dieser eben 
zumeist allein auf kollisionsrechtlicher Ebene Berücksichtigung19, indem 
besondere kollisionsrechtliche Wertungen eine Rolle spielen20. 

15 Kegel in FS Lewald, 1953, 259 (267 f.); ähnlich Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, 
S. 116; vgl. Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, 1932, S. 41. Andere spre-
chen insoweit von einer Weiterentwicklung der Interessen- zur Wertungsjurisprudenz, so 
Flessner, Interessenjurisprudenz, 1990, S. 25; Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 33 
Fn. 5. 
16 Kegel in FS Lewald, 1953, 259 (270); Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, 1981, 
S. 135; Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 127, 114, wonach die internationalprivat-
rechtliche Gerechtigkeit der materiellrechtlichen funktionell vorgeschaltet sei. Gegen 
diese Unterscheidung wendet sich von Bar, IPR I, 1987, Rz. 510 f., mit dem Argument, 
das gesamte Recht unterliege einer Gerechtigkeitsvorstellung, und der innere Zusammen-
hang von Sach- und Kollisionsrecht dürfe nicht auseinander gerissen werden, auch wenn 
auf kollisionsrechtlicher Ebene andere Fragen als auf sachrechtlicher gestellt würden und 
sich für deren Beantwortung unterschiedliche Wertungen ausbildeten. Nichts anderes 
aber befürwortet im Ergebnis Kegel, lediglich bezeichnet er diese unterschiedlichen 
Wertungen als materiell- und als internationalprivatrechtliche Gerechtigkeit. 
17 S. S. 19. 
18 Stoll, JZ 1996, 141 (142); von Hein, Günstigkeitsprinzip, 1999, S. 25; vgl. Hohloch, 
Deliktsstatut, 1984, S. 245. 
19 Vgl. von Bar, IPR I, 1987, Rz. 220. Auf materiellrechtlicher Ebene bleibt er nicht 
gänzlich unberücksichtigt, indem z.B. ausländische gesellschaftliche Verhaltenskodizes 
Eingang finden, vgl. Sonnenberger in MünchKomm BGB, Bd. 10, 3. Aufl. 1998, Einl. 
IPR Rz. 557; s. auch Looschelders, RabelsZ 66 (2002), 182 (186 Fn. 20). 
20 Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 1976, S. 42; Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 24. 
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Zu beachten sind daher zunächst abstrakte Interessen der Teilnehmer des 
Privatrechtsverkehrs, nicht aber konkrete Einzelfallinteressen. 

Kegel hat 1953 - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - eine Unterteilung 
der kollisionsrechtlichen Interessen in drei Typen vorgenommen, die, wie 
er es sich auch erhofft hatte, in der Folgezeit durch Differenzierung weiter-
entwickelt wurden: Partei-, Verkehrs- und Ordnungsinteressen, wobei 
Überschneidungen nicht ausgeschlossen seien21. Eine Rangfolge unter 
ihnen gibt es nicht, vielmehr sind sie, zumal häufig gegenläufig, je nach 
Fallgestaltung unterschiedlich zu bewerten und abzuwägen22. Die Wer-
tungen sind dabei der nationalen Rechtsordnung als ganzer zu entneh-
men23, aber auch der Internationalität der Sachverhalte. 

Einige kollisionsrechtliche Interessen, die eine internationalprivatrecht-
liche Regelung von Unterlassungsansprüchen gegen Presseunternehmen 
beeinflussen können, werden kurz dargestellt. Die konkrete Bewertung und 
Abwägung dieser unterschiedlichen Interessen erfolgt erst im Zusammen-
hang mit der Ausgestaltung der speziellen Kollisionsregel24. 

I. Parteiinteresse 

Unabhängig von dem Interesse der Parteien an einer - die Parteiautonomie 
ausdrückenden - Bestimmung der für sie optimalen materiellrechtlichen 
Rechtsordnung durch die Möglichkeit zur Rechtswahl25, sei es einseitig, 

21 Kegel in FS Lewald, 1953, 259 (273 ff.). Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 1976, 
S. 45, wendet sich gegen die Dreiteilung als weder „logisch zwingend noch praktisch frei 
von Überschneidungen", stellt seinerseits dann mehrere Maximen auf (S. 160-170), die 
jedoch auch unter Kegels - bewusst grobe - Einteilung gefasst werden können. 
22 Kegel in FS Lewald, 1953, 259 (268); vgl. Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 1976, 
S. 167, 170, der bei übereinstimmenden „Maximen" die Rechtswahlmöglichkeit befür-
wortet; Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, 1981, S. 68; Kropholler, IPR, 4. Aufl. 
2001, S. 35, der aber zu Recht zugleich die vorrangige Wertordnung der Verfassung 
betont; vgl. Heck, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz, 1932, S. 39 f., für „private 
Interessen" und „Interessen der Rechtsgemeinschaft"; a.A. Wengler, ZöffR 23 (1944), 
472 (497 ff.), der für die von ihm herausgearbeiteten allgemeinen internationalprivat-
rechtlichen Rechtsgrundsätze bzw. Maximen eine Rangordnung aufstellt. 
23 Kropholler, IPR, 4. Aufl. 2001, S. 33; vgl. Neuhaus, Grundbegriffe des IPR, 1976, 
S. 45. 
24 Schurig, Kollisionsnorm und Sachrecht, 1981, S. 204, merkt treffend an, dass „die 
kollisionsrechtliche Interessenabwägung" selten zu einer zwingenden Anknüpfung führe; 
vielmehr erfordere es „gewöhnlich ... am Schluß einen gewissen rechtspolitischen 
Kraftakt, sich zu der einen und keiner anderen Anknüpfung durchzuringen." 
25 Heldrich in FS Zajtay, 1982, 215 (224), sowie Heldrich in Vorschläge und Gutach-
ten, 1983, 359 (370), bzgl. des Verletzteninteresses. Flessner, Interessenjurisprudenz, 
1990, S. 99 f., geht zu weit, wenn er diese generell ins Zentrum des Kollisionsrechts 
stellen will, da er so den Parteiinteressen ein gegenüber Verkehrs- und Ordnungs-
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sei es durch Vereinbarungen, besteht ein grundsätzliches Parteiinteresse 
auf kollisionsrechtlicher Ebene daran, eine vertraute Rechtsordnung, mit 
der die Partei sich verbunden fühlt, und über die sie sich leicht informieren 
kann, anzuwenden26. 

1. Verletzter 

Für den in seinem Persönlichkeitsrecht Verletzten kann das entweder das 
eigene Personalstatut sein, d.h. die Rechtsordnung desjenigen Staates, 
dessen Angehöriger er ist bzw. in dem er seinen Wohnsitz oder auch 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat27. Oder aber der Verletzte möchte, von 
der anderen Blickrichtung aus betrachtet, die Rechtsordnung des Staates 
angewendet wissen, in dem sein Ansehen bei anderen herabgewürdigt ist, 
um ortsüblichen Schutz zu erlangen. Das kann entweder die Rechts-
ordnung des Schadenseintrittsortes, die des Verletzungsortes oder das 
Personalstatut des Dritten sein, in dessen Augen er herabgewürdigt 
wurde28. Bei dem vorbeugenden Unterlassungsanspruch ist der potentielle 
Dritte aber nicht persönlich bestimmbar, weshalb dessen Statut von vorn-
herein keine Beachtung finden kann. Der potentielle Verletzungsort hin-
gegen kann bestimmt werden als der Ort, an dem das verletzende Presse-
erzeugnis aller Voraussicht nach gelesen wird29. 

Wegen der erwähnten30 besonderen Verletzlichkeit des Persönlichkeits-
rechts liegt ein effektiver, schneller vorbeugender Rechtsschutz im Interes-
se des potentiell Verletzten. Damit verbunden ist das kollisionsrechtliche 

interessen unverhältnismäßig großes Gewicht einräumt und verkennt, dass grundsätzlich 
das gesetzlich normierte EGBGB so lange zwingend ist, wie es nicht die Rechtswahl 
ausdrücklich zulässt, vgl. Lüderitz in FS Kegel, 1977, 31 (48), der anschaulich 
beschreibt, dass „das einem gordischen Knoten gleichende Interessenknäuel" durch 
Rechtswahl „glatt durchgeschlagen werden" könne; vgl. Kegel, IPR, 1995, S. 124; vgl. 
Schurig, RabelsZ 59 (1995), 229 (239 f.). 
26 Kegel in FS Lewald, 1953, 259 (274); Heldrich in FS Ficker, 1967, 205 (214); 
Heldrich, Internationale Zuständigkeit, 1969, 117 f., der zugleich die Parallele zum Inte-
resse, nur von einem nahe gelegenen forum beurteilt zu werden, hervorhebt; Heldrich in 
FS Zajtay, 1982, 215 (224); Heldrich in Vorschläge und Gutachten, 1983, 359 (370), 
bzgl. des Verletzteninteresses; Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 118; vgl. Trutmann, 
IPR der Deliktsobligationen, 1973 (CH), S. 86 f., berechtigte Erwartung bzgl. der 
Anwendung einer Rechtsordnung berücksichtigend. 
2 7 Es wird in dieser Untersuchung das Personalstatut weit, nicht auf das Heimatrecht 
beschränkt, verstanden. 
2 8 Letzteres will Danckwerts, Persönlichkeitsrechtsverletzungen im IPR, 1999, 
S. 183 f., mit berücksichtigt wissen. 
2 9 S. S. 230. 
3 0 S. S. 2. 
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Interesse an einer möglichst klaren und eindeutigen kollisionsrechtlichen 
Regelung, die also nur eine Rechtsordnung als anzuwendende bestimmt. 
Dem steht jedoch gleichermaßen sein Interesse an der Auswahl von der für 
ihn materiellrechtlich günstigsten von mehreren als anwendbar erachteten 
Rechtsordnungen entgegen. Dieses Interesse, „mit Hilfe des Kollisions-
rechts einen optimalen materiellrechtlichen Schutz zu erhalten"31, ist 
jedoch kein abstrakt kollisionsrechtliches und bedarf für seine Beachtung 
weiterer Begründung32. 

2. Verletzer 

Im Interesse des Presseunternehmens liegt es, die Rechtsordnung, die an 
seinem Verlagssitz besteht, anzuwenden, da diese ihm vertraut ist und es 
sich regelmäßig an ihr für die Erstellung des Presseerzeugnisses orien-
tiert33. Sein Handeln an sonstigen Rechtsordnungen auszurichten, die bei-
spielsweise in den Ländern gelten, in die das Erzeugnis exportiert wird, 
oder denen derjenige, über den berichtet wird, angehört, entspricht allein 
schon wegen der möglicherweise großen Vielfalt der auf ein Presse-
erzeugnis dann anzuwendenden Rechtsordnungen grundsätzlich nicht dem 
Interesse des Presseunternehmens. 

II. Verkehrsinteresse 

Während unter Parteiinteressen die Interessen der am Konflikt aktuell 
beteiligten Parteien zu verstehen sind, haben alle übrigen Teilnehmer des 
Privatrechtsverkehrs als potentielle Beteiligte ein sogenanntes Verkehrs-
interesse an der Anwendung einer bestimmten Rechtsordnung34. Da die 
Parteien vormals auch bloß potentielle Beteiligte waren, überschneiden 
sich regelmäßig die Verkehrsinteressen mit den Parteiinteressen35. 

31 Heldrich in FS Zajtay, 1982, 215 (224); Heldrich in Vorschläge und Gutachten, 
1983, 359 (370). 
3 2 Zur Legitimation des Günstigkeitsprinzips und des Wahlrechts s. S. 209 sowie aus-
führlich von Hein, Günstigkeitsprinzip, 1999, S. 89 ff., 228 ff. 
3 3 Vgl. R. Wagner, IPR bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen, 1986, S. 74 f. Fn. 89, für 
den Handlungsort und unter Hinweis auf den damit für den Kläger verbundenen Vorteil 
der Vollstreckungserleichterung. 
34 Kegel/Schurig, IPR, 8. Aufl. 2000, S. 120. 
35 Heldrich in FS Zajtay, 1982, 215 (229), sowie Heldrich in Vorschläge und Gutach-
ten, 1983, 359 (374), der die Vorhersehbarkeit besonders bei Persönlichkeitsrechtsver-
letzungen als Interesse des Verletzers ansieht, da dieses Recht von Land zu Land 
besonders unterschiedlich und daher schwer erkennbar ist. Vgl. zur Vorhersehbarkeit 
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